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07.064  s    Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière  

- � -
Nationalrat
Sommersession 2008

Anträge der Kommission für Rechtsfragen 
des Nationalrates

vom 22. Mai 2008

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates, 
wo nichts anderes vermerkt ist

Bundesgesetz 
zur Umsetzung der revidierten Empfeh-
lungen der Groupe d’action financière 

vom …

Die Bundesversammlung der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in die Botschaft des Bun-
desrates vom 15. Juni 2007�

beschliesst:

I

Die nachstehenden Bundesgesetze wer-
den wie folgt geändert:

 
 
 
 

�  	 BBl 2007 6269

Entwurf des Bundesrates

vom 15. Juni 2007

Beschluss des Ständerates

vom 5. März 2008

Zustimmung zum Entwurf, wo nichts 
anderes vermerkt ist

Geltendes Recht
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

Art. 67 Urheberrechtsverletzung

1 Auf Antrag der in ihren Rechten ver-
letzten Person wird mit Gefängnis bis zu 
einem Jahr oder mit Busse bestraft, wer 
vorsätzlich und unrechtmässig:
a. ein Werk unter einer falschen oder ei-
ner andern als der vom Urheber oder von 
der Urheberin bestimmten Bezeichnung 
verwendet; 
b. ein Werk veröffentlicht; 
c. ein Werk ändert; 
d. ein Werk zur Schaffung eines Werks 
zweiter Hand verwendet; 
e. auf irgendeine Weise Werkexemplare 
herstellt; 
f. Werkexemplare anbietet, veräussert 
oder sonst wie verbreitet; 
g. ein Werk direkt oder mit Hilfe irgend-
welcher Mittel vorträgt, aufführt, vorführt 
oder anderswo wahrnehmbar macht; 
h. ein Werk durch Radio, Fernsehen oder 
ähnliche Verfahren, auch über Leitungen, 
sendet oder ein gesendetes Werk mittels 
technischer Einrichtungen, deren Träger 
nicht das ursprüngliche Sendeunterneh-
men ist, weitersendet; 
i. ein gesendetes oder weitergesendetes 
Werk wahrnehmbar macht; 
k. sich weigert, der zuständigen Behörde 
die Herkunft der in seinem Besitz befind-
lichen, rechtswidrig hergestellten oder 
in Verkehr gebrachten Werkexemplare 
anzugeben; 
l. ein Computerprogramm vermietet.

2 Wer eine Tat nach Absatz 1 gewerbs-
mässig begangen hat, wird von Amtes 
wegen verfolgt. Die Strafe ist Gefängnis 
und Busse bis zu 100 000 Franken.

1.  Urheberrechtsgesetz vom 9. Okto-
ber 1992�

Art. 67 Abs. 2

2 Wer eine Tat nach Absatz 1 gewerbs-
mässig begangen hat, wird von Amtes 
wegen verfolgt. Die Strafe ist Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. 
�  	 SR 231.1
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

Art. 155
Warenfälschung

1.  Wer zum Zwecke der Täuschung in 
Handel und Verkehr
eine Ware herstellt, die einen höheren als 
ihren wirklichen Verkehrswert vorspiegelt, 
namentlich indem er eine Ware 
nachmacht oder verfälscht,
eine solche Ware einführt, lagert oder in 
Verkehr bringt,
wird, sofern die Tat nicht nach einer 
andern Bestimmung mit höherer Strafe 
bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder Geldstrafe bestraft.

2.  Handelt der Täter gewerbsmässig, so 
wird er, sofern die Tat nicht nach einer 
andern Bestimmung mit höherer Strafe 
bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder Geldstrafe bestraft.

Art. 305ter 
Mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften 
und Melderecht

1 Wer berufsmässig fremde 
Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, 
anlegen oder übertragen hilft und es 
unterlässt, mit der nach den Umständen 
gebotenen Sorgfalt die Identität des 
wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder Geldstrafe bestraft. 
 

Mit der Freiheitsstrafe ist eine Geldstrafe 
zu verbinden.

2.  Strafgesetzbuch�

Art. 155 Ziff. 2
Warenfälschung	

2. Handelt der Täter gewerbsmässig, so 
wird er, sofern die Tat nicht nach einer 
andern Bestimmung mit höherer Strafe 
bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder Geldstrafe bestraft.

Art. 305ter Abs. 2
Mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften 
und Melderecht	

 
 

�  	 SR 311.0
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2 Die von Absatz 1 erfassten Personen 
sind berechtigt, den inländischen Strafver-
folgungsbehörden und den vom Gesetz 
bezeichneten Bundesbehörden Wahrneh-
mungen zu melden, die darauf schliessen 
lassen, dass Vermögenswerte aus einem 
Verbrechen herrühren.

Art. 14
A. Strafbare Handlungen
I. Leistungs- und Abgabebetrug

1 Wer die Verwaltung, eine andere Behör-
de oder einen Dritten durch Vorspiege-
lung oder Unterdrückung von Tatsachen 
arglistig irreführt oder sie in einem Irrtum 
arglistig bestärkt und so für sich oder 
einen andern unrechtmässig eine Kon-
zession, eine Bewilligung oder ein Kon-
tingent, einen Beitrag, die Rückerstattung 
von Abgaben, eine andere Leistung des 
Gemeinwesens erschleicht, oder bewirkt, 
dass der Entzug einer Konzession, einer 
Bewilligung oder eines Kontingents unter-
bleibt, wird mit Gefängnis oder mit Busse 
bestraft.

2 Bewirkt der Täter durch sein arglistiges 
Verhalten, dass dem Gemeinwesen un-
rechtmässig und in einem erheblichen 
Betrag eine Abgabe, ein Beitrag oder eine 
andere Leistung vorenthalten oder dass 
es sonst am Vermögen geschädigt wird, 
so ist die Strafe Gefängnis bis zu einem 
Jahr oder Busse bis zu 30 000 Franken.

2 Die von Absatz 1 erfassten Personen 
sind berechtigt, der Meldestelle für 
Geldwäscherei im Bundesamt für Polizei 
Wahrnehmungen zu melden, die darauf 
schliessen lassen, dass Vermögenswerte 
aus einem Verbrechen herrühren.

3.  Bundesgesetz vom 22. März 1974� 
über das Verwaltungsstrafrecht

Art. 14 Abs. 4 (neu)

�  	 SR 313.0
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

3 Sieht das einzelne Verwaltungsgesetz 
für die entsprechende nicht arglistig be-
gangene Widerhandlung einen höheren 
Höchstbetrag der Busse vor, so gilt dieser 
auch in den Fällen der Absätze 1 und 2.

Art. 17
IV. Begünstigung

1.  Wer in einem 
Verwaltungsstrafverfahren jemanden der 
Strafverfolgung oder dem Strafvollzug, 
soweit dieser der beteiligten Verwaltung 
obliegt, entzieht, wer dazu beiträgt, 
einem Täter oder Teilnehmer die 
Vorteile einer Widerhandlung gegen die 
Verwaltungsgesetzgebung des Bundes 
zu sichern, wird nach der Strafandrohung 
bestraft, die auf den Täter anwendbar ist.
2.  Wer dazu beiträgt, den Vollzug einer 
verwaltungsstrafrechtlichen Massnahme 
widerrechtlich zu verunmöglichen, wird 
mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder 
Busse bis zu 30 000 Franken bestraft.
3.  Steht der Begünstiger in so nahen 
Beziehungen zum Begünstigten, dass 
sein Verhalten entschuldbar ist, so kann 
von einer Bestrafung Umgang genommen 
werden.

4 Zielt eine Handlung nach den Absätzen 
1 oder 2 bei der Ein-, Aus- und Durchfuhr 
von Waren auf erhebliche Gewinne und 
handelt der Täter als Mitglied einer Ban-
de, die sich zur fortgesetzten Verübung 
von Leistungs- oder Abgabebetrug (quali-
fizierter Abgabebetrug) zusammengefun-
den hat, so wird er mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
Mit der Freiheitsstrafe ist eine Geldstrafe 
zu verbinden.

Art. 17 Ziff. 1
IV. Begünstigung	

1.  Wer in einem Verwaltungsstrafverfah-
ren jemanden der Strafverfolgung oder 
dem Strafvollzug, soweit dieser der betei-
ligten Verwaltung obliegt, entzieht, 
wer dazu beiträgt, einem Täter oder Teil-
nehmer die Vorteile einer Widerhandlung 
gegen die Verwaltungsgesetzgebung des 
Bundes zu sichern, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder Geldstrafe bestraft. Die auf den Tä-
ter anwendbare Strafdrohung darf dabei 
nicht überschritten werden.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

Art. 3 Art der Tat

1 Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, 
wenn Gegenstand des Verfahrens eine 
Tat ist, die nach schweizerischer Auffas-
sung vorwiegend politischen Charakter 
hat, eine Verletzung der Pflichten zu mili-
tärischen oder ähnlichen Dienstleistungen 
darstellt oder gegen die Landesverteidi-
gung oder die Wehrkraft des ersuchenden 
Staats gerichtet erscheint.

2 Die Einrede des politischen Charakters 
wird keinesfalls berücksichtigt, wenn die 
Tat:
a. auf die Ausrottung oder Unterdrückung 
einer Bevölkerungsgruppe aus Gründen 
ihrer Staatsangehörigkeit, Rasse, Religi-
on oder ihrer ethnischen, sozialen oder 
politischen Zugehörigkeit gerichtet war; 
b. besonders verwerflich erscheint, weil 
der Täter zur Erpressung oder Nötigung 
Freiheit, Leib oder Leben von Menschen 
in Gefahr brachte oder zu bringen drohte, 
namentlich durch Entführung von Flug-
zeugen, Geiselnahme oder Benützung 
von Massenvernichtungsmitteln; oder 
c. eine schwere Verletzung des humani-
tären Völkerrechts im Sinne der Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949 und der 
Zusatzprotokolle darstellt. 

3 Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, 
wenn Gegenstand des Verfahrens eine 
Tat ist, die auf eine Verkürzung fiskali-
scher Abgaben gerichtet erscheint oder 
Vorschriften über währungs-, handels- 
oder wirtschaftspolitische Massnahmen 
verletzt. Jedoch kann einem Ersuchen 
um Rechtshilfe nach dem dritten Teil des 

4.  Rechtshilfegesetz vom 20. März 
1981�

Art. 3 Abs. 3 zweiter Satz

3 … 

          ... Es kann jedoch entsprochen 
werden:

�  	 SR 351.1
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Gesetzes entsprochen werden, wenn 
Gegenstand des Verfahrens ein Abgabe-
betrug ist.

Bundesgesetz 
zur Bekämpfung der Geldwäscherei 
im Finanzsektor
(Geldwäschereigesetz, GwG)

Art. 1 Gegenstand

Dieses Gesetz regelt die Bekämpfung der 
Geldwäscherei im Sinne von Artikel 305bis 
des Strafgesetzbuches (StGB) und 
die Sicherstellung der Sorgfalt bei 
Finanzgeschäften.

Art. 3 Identifizierung der Vertragspartei

1 Der Finanzintermediär muss bei der 
Aufnahme von Geschäftsbeziehungen 
die Vertragspartei aufgrund eines 
beweiskräftigen Dokumentes 
identifizieren.

a.	 einem Ersuchen um Rechtshilfe 
nach dem dritten Teil dieses Gesetzes, 
wenn ein Abgabebetrug Gegenstand des 
Verfahrens ist;
b.	 einem Ersuchen nach allen Teilen 
dieses Gesetzes, wenn ein qualifizierter 
Abgabebetrug im Sinne von Artikel 14 Ab-
satz 4 des Bundesgesetzes vom 22. März 
1974� über das Verwaltungsstrafrecht 
Gegenstand des Verfahrens ist.

5.  Geldwäschereigesetz vom 10. Okto-
ber 1997�

Titel
Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 
über die Bekämpfung der Geldwäsche-
rei und der Terrorismusfinanzierung im 
Finanzsektor

Art. 1	 Gegenstand

Dieses Gesetz regelt die Bekämpfung der 
Geldwäscherei im Sinne von Artikel 305bis 
des Strafgesetzbuches� (StGB) und die 
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 
im Sinne von Artikel 260quinquies Absatz 
1 StGB sowie die Sicherstellung der Sorg-
falt bei Finanzgeschäften.

Art. 3 Abs. 1 zweiter Satz (neu) und Abs. 
4

1 … 

   ... Handelt es sich bei der Vertragspartei 

�  	 SR 313.0
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2 Bei Kassageschäften mit einer nicht 
bereits identifizierten Vertragspartei 
besteht die Pflicht zur Identifizierung nur, 
wenn eine oder mehrere Transaktionen, 
die miteinander verbunden erscheinen, 
einen erheblichen Wert erreichen.

3 Versicherungseinrichtungen müssen die 
Vertragspartei dann identifizieren, wenn 
die Beträge einer einmaligen Prämie, 
der periodischen oder des gesamten 
Prämienvolumens einen erheblichen Wert 
erreichen.

4 Liegen in Fällen nach den Absätzen 
2 und 3 Verdachtsmomente für eine 
mögliche Geldwäscherei vor, so ist die 
Identifizierung auch dann vorzunehmen, 
wenn die massgeblichen Beträge nicht 
erreicht werden.

5 Die Aufsichtsbehörden (Art. 16 und 17) 
und die Selbstregulierungsorganisationen 
(Art. 24) legen für ihren Bereich die 
erheblichen Werte nach den Absätzen 2 
und 3 fest und passen sie bei Bedarf an.

Art. 6 Besondere Abklärungspflicht

Der Finanzintermediär muss die wirt-
schaftlichen Hintergründe und den Zweck 
einer Transaktion oder einer Geschäfts-
beziehung abklären, wenn:
a. sie ungewöhnlich erscheint, es sei 
denn, ihre Rechtmässigkeit sei erkennbar; 

um eine juristische Person, so muss der 
Finanzintermediär die Bevollmächtigungs-
bestimmungen der Vertragspartei zur 
Kenntnis nehmen und die Identität der 
Personen überprüfen, die im Namen der 
juristischen Person die Geschäftsbezie-
hung aufnehmen.

4 Liegen in Fällen nach den Absätzen 2 
und 3 Verdachtsmomente für mögliche 
Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzie-
rung vor, so ist die Identifizierung auch 
dann vorzunehmen, wenn die massgeb-
lichen Beträge nicht erreicht werden.

Art. 6	 Abklärungspflichten

1 Der Finanzintermediär ist verpflichtet, 
Art und Zweck der vom Vertragspartner 
gewünschten Geschäftsbeziehung zu 
identifizieren. Der Umfang der einzuho-
lenden Informationen richtet sich nach 
dem Risiko, das der Vertragspartner 
darstellt.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Kommission des Nationalrates

2 Der Finanzintermediär muss die wirt-
schaftlichen Hintergründe und den Zweck 
einer Transaktion oder einer Geschäfts-
beziehung abklären, wenn:
a.	 sie ungewöhnlich erscheinen, 
es sei denn, ihre Rechtmässigkeit sei 
erkennbar;
b.	 Anhaltspunkte vorliegen, dass 
Vermögenswerte aus einem Verbrechen 
herrühren, der Verfügungsmacht einer 
kriminellen Organisation (Art. 260ter Ziff. 1 
StGB�) unterliegen oder der Terrorismus-
finanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) 
dienen.

Art. 7a (neu)	 Vermögenswerte von gerin-
gem Wert

Der Finanzintermediär kann auf die Ein-
haltung der Sorgfaltspflichten (Art. 3–7) 
verzichten, wenn die Geschäftsbeziehung 
nur Vermögenswerte von geringem Wert 
betrifft und ihre Rechtmässigkeit erkenn-
bar ist.

 

Art. 8 erster Satz

Die Finanzintermediäre treffen in ihrem 
Bereich die Massnahmen, die zur Verhin-
derung der Geldwäscherei und der Terro-
rismusfinanzierung notwendig sind. ...

�  	 SR 311.0

b. Anhaltspunkte vorliegen, dass Vermö-
genswerte aus einem Verbrechen her-
rühren oder der Verfügungsmacht einer 
kriminellen Organisation unterliegen (Art. 
260ter Ziff. 1 StGB).

 

Art. 8 Organisatorische Massnahmen

Die Finanzintermediäre treffen in 
ihrem Bereich die Massnahmen, die 
zur Verhinderung der Geldwäscherei 
notwendig sind. Sie sorgen namentlich 
für genügende Ausbildung des Personals 
und für Kontrollen.

Art. 7a

... 

                             ... von geringem Wert 
betrifft und keine Verdachtsmomente für 
mögliche Geldwäscherei oder Terroris-
musfinanzierung vorliegen.
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Art. 9 Meldepflicht

1 Ein Finanzintermediär, der weiss oder 
den begründeten Verdacht hat, dass die 
in die Geschäftsbeziehung involvierten 
Vermögenswerte im Zusammenhang 
mit einer strafbaren Handlung nach 
Artikel 305bis StGB1 stehen, dass die 
Vermögenswerte aus einem Verbrechen 
herrühren oder der Verfügungsmacht 
einer kriminellen Organisation unterliegen 
(Art. 260ter Ziff. 1 StGB), muss der 
Meldestelle für Geldwäscherei nach 
Artikel 23 (Meldestelle) unverzüglich 
Meldung erstatten.

2 Der Meldepflicht nicht unterworfen 
sind Anwältinnen, Anwälte, Notarinnen 
und Notare, soweit ihre Tätigkeit dem 
Berufsgeheimnis nach Artikel 321 StGB 
untersteht.

Art. 10 Vermögenssperre

1 Ein Finanzintermediär muss ihm 
anvertraute Vermögenswerte, die mit 
der Meldung in Zusammenhang stehen, 
unverzüglich sperren.

2 Er erhält die Vermögenssperre aufrecht, 
bis eine Verfügung der zuständigen 
Strafverfolgungsbehörde bei ihm eintrifft, 
längstens aber fünf Werktage ab dem 
Zeitpunkt, in dem er der Meldestelle 
Meldung erstattet hat.

Art. 9 Abs. 1

1 Ein Finanzintermediär muss der Mel-
destelle für Geldwäscherei nach Artikel 
23 (Meldestelle) unverzüglich Meldung 
erstatten, wenn er:
a. weiss oder den begründeten Verdacht 
hat, dass die in die Geschäftsbeziehung 
involvierten Vermögenswerte: 
1. im Zusammenhang mit einer strafbaren 
Handlung nach Artikel 260ter Ziffer 1 oder 
305bis StGB10 stehen, 
2. aus einem Verbrechen herrühren, 
3. der Verfügungsmacht einer kriminellen 
Organisation unterliegen, oder 
4. der Terrorismusfinanzierung 
(Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) dienen;
b. Verhandlungen zur Aufnahme einer 
Geschäftsbeziehung wegen eines be-
gründeten Verdachts nach Buchstabe a 
abbricht.

Art. 10, Abs. 1 und 3

1 Ein Finanzintermediär muss ihm anver-
traute Vermögenswerte, die mit der Mel-
dung nach Artikel 9 Absatz 1 im Zusam-
menhang stehen, unverzüglich sperren.

 
 

10  	 SR 311.0

Art. 9 Abs. 1bis (neu) 

Mehrheit Minderheit (Kaufmann, Geissbühler, 
Grin, Hochreutener, Schmid Barbara, 
Schwander)

1bis Meldungen im Sinne dieses Artikels 
sind in anonymisierter Form weiterzulei-
ten. Bekannt gegeben werden kann je-
doch der Name des Finanzintermediärs, 
der Konten führt, die infolge der Meldung 
gesperrt werden.
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3 Er darf während der durch ihn 
verhängten Vermögenssperre weder 
Betroffene noch Dritte über die Meldung 
informieren.

 
 

3 Aufgehoben

Art. 10a (neu)	    Informationsverbot

1 Ein Finanzintermediär darf während der 
durch ihn verhängten Vermögenssperre 
weder Betroffene noch Dritte über die 
Tatsache der Meldung nach Artikel 9 
informieren.

2 Wenn der Finanzintermediär selber 
keine Vermögenssperre verhängen kann, 
darf er den Finanzintermediär, der dazu 
in der Lage und diesem Gesetz unterstellt 
ist, informieren.

3 Er darf einen anderen diesem Gesetz 
unterstellten Finanzintermediär über 
die Tatsache der Meldung nach Artikel 
9 ebenfalls informieren, soweit dies zur 
Einhaltung der Pflichten gemäss diesem 
Gesetz erforderlich ist und sofern beide 
Finanzintermediäre:
a.	 für einen Kunden aufgrund einer 
vertraglich vereinbarten Zusammenarbeit 
gemeinsame Dienste im Zusammenhang 
mit dessen Vermögensverwaltung erbrin-
gen; oder
b.	 dem gleichen Konzern angehören.

4 Der Finanzintermediär, der gestützt auf 
Absatz 2 oder 3 informiert worden ist, 
untersteht dem Informationsverbot nach 
Absatz 1. 
 

Art. 10a Abs. 2

2 ...

                                            ... unterstellt 
ist, über die Tatsache der Meldung nach 
Artikel 9 informieren.

Art. 10a Abs. 2

2 Gemäss Bunderat
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Art. 11 Straf- und Haftungsausschluss

Der Finanzintermediär kann für die 
Meldung nach Artikel 9 dieses Gesetzes 
oder Artikel 305ter Absatz 2 StGB 
und eine damit zusammenhängende 
Vermögenssperre nicht wegen 
Verletzung des Amts-, Berufs- oder 
Geschäftsgeheimnisses belangt oder 
wegen Vertragsverletzung haftbar 
gemacht werden, wenn er mit der nach 
den Umständen gebotenen Sorgfalt 
vorgegangen ist.
 

Geldwäschereigesetz in der Fassung 
vom 22. Juni 2007� (Referendumsvorlage 
Finanzmarktaufsichtsgesetz, BBl 2007 
4625, Anhang Ziff. 17), noch nicht in Kraft:

Art. 16

1 Die FINMA und die Eidgenössische 
Spielbankenkommission erstatten der 
Meldestelle unverzüglich Meldung, wenn 
sie begründeten Verdacht schöpfen, 
dass:
a. eine strafbare Handlung nach Artikel 
260ter Ziffer 1, 305bis oder 305ter des Straf-
gesetzbuches vorliegt;
b. Vermögenswerte aus einem Verbre-
chen herrühren; oder
c. Vermögenswerte der Verfügungsmacht 
einer kriminellen Organisation unterlie-
gen.

2 Diese Pflicht besteht nur, soweit nicht 
bereits der Finanzintermediär oder die 
Selbstregulierungsorganisation Meldung 
erstattet hat. 

�  	 SR 955.0

Art. 11	 Straf- und Haftungsaus-
schluss

1 Wer guten Glaubens Meldung nach Arti-
kel 9 erstattet oder eine Vermögenssperre 
nach Artikel 10 vornimmt, kann nicht 
wegen Verletzung des Amts-, Berufs- 
oder Geschäftsgeheimnisses belangt 
oder wegen Vertragsverletzung haftbar 
gemacht werden.

2 Dieser Straf- und Haftungsausschluss 
gilt auch für Finanzintermediäre, die Mel-
dung nach Artikel 305ter Absatz 2 StGB11 
erstatten.

11  	 SR 311.0

 
 
 

Art. 16 Abs. 1 

1  ...

                         ... Verdacht schöpfen, 
dass:
a. eine strafbare Handlung nach Artikel 
260ter Ziffer 1, 305bis oder 305ter Absatz 1 
StGB vorliegt;
b. Vermögenswerte aus einem Verbre-
chen herrühren; 
c. Vermögenswerte der Verfügungsmacht 
einer kriminellen Organisation unterlie-
gen; oder
d. Vermögenswerte der Terrorismusfi-
nanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) 
dienen.

Art. 11  Abs. 2

2 ...

                                                     ...  
erstatten und für Selbstregulierungsorga-
nisationen, die Anzeige nach Artikel 27 
Absatz 4 erstatten.
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Art. 21	Anzeigepflicht

1 Die Kontrollstelle erstattet der Melde-
stelle unverzüglich Anzeige, wenn sie 
begründeten Verdacht schöpft, dass:
a.	 eine strafbare Handlung nach 
Artikel 260ter Ziffer 1, 305bis oder 305ter 
Absatz 1 StGB12 vorliegt; 
b.	 Vermögenswerte aus einem Ver-
brechen herrühren;
c.	 Vermögenswerte der Verfügungs-
macht einer kriminellen Organisation 
unterliegen; oder
d.	 Vermögenswerte der Terrorismus-
finanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) 
dienen.

2 Diese Pflicht gilt nur, soweit nicht bereits 
der ihr direkt unterstellte Finanzintermedi-
är oder die Selbstregulierungsorganisati-
on eine Meldung erstattet hat. 

Art. 23 Abs. 4

 
 

 

4 Sie erstattet der zuständigen Strafver-
folgungsbehörde unverzüglich Anzeige, 
wenn sie begründeten Verdacht schöpft, 
dass:
a.	 eine strafbare Handlung nach 
Artikel 260ter Ziffer 1, 305bis oder 305ter 
12  	 SR 311.0

Art. 21 Anzeigepflicht

Schöpft die Kontrollstelle begründeten 
Verdacht, dass eine strafbare Handlung 
nach Artikel 260ter Ziffer 1, 305bis 
oder 305ter StGB vorliegt oder dass 
Vermögenswerte aus einem Verbrechen 
herrühren oder der Verfügungsmacht 
einer kriminellen Organisation 
unterliegen, erstattet sie der Meldestelle 
Anzeige, soweit nicht bereits durch den 
ihr direkt unterstellten Finanzintermediär 
oder die Selbstregulierungsorganisation 
eine Meldung erfolgt ist.

Art. 23

1 Das Bundesamt für Polizei führt die 
Meldestelle für Geldwäscherei.

2 Die Meldestelle prüft die eingegangenen 
Meldungen und trifft die Massnahmen 
nach dem Bundesgesetz vom 
7. Oktober 1994 über kriminalpolizeiliche 
Zentralstellen des Bundes.

3 Sie unterhält für den Bereich 
der Geldwäscherei ein eigenes 
Datenbearbeitungssystem.

4 Schöpft sie begründeten Verdacht, 
dass eine strafbare Handlung nach 
Artikel 260ter Ziffer 1, 305bis oder 305ter 
StGB vorliegt oder dass Vermögenswerte 
aus einem Verbrechen herrühren oder 
der Verfügungsmacht einer kriminellen 

Art. 21

Streichen
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Organisation unterliegen, so zeigt sie 
dies unverzüglich der zuständigen 
Strafverfolgungsbehörde an.

Art. 27 Informations- und Anzeigepflicht

1 Die Selbstregulierungsorganisationen 
melden der Kontrollstelle die 
Finanzintermediäre, denen sie den 
Anschluss verweigern oder die sie 
ausgeschlossen haben.

2 Sie erstatten ihr mindestens einmal 
jährlich Bericht über ihre Tätigkeit im 
Rahmen dieses Gesetzes.

3 Sie halten die durchgeführten Prüfungen 
und Sanktionsverfahren zuhanden 
der Kontrollstelle in geeigneter Weise 
dokumentarisch fest.

4 Schöpfen sie begründeten Verdacht, 
dass eine strafbare Handlung nach 
Artikel 260ter Ziffer 1 oder 305bis StGB 
vorliegt oder dass Vermögenswerte 
aus einem Verbrechen herrühren oder 
der Verfügungsmacht einer kriminellen 
Organisation unterliegen, so zeigen sie 
dies der Meldestelle unverzüglich an, 
soweit nicht bereits durch einen ihnen 
angeschlossenen Finanzintermediär eine 
Meldung erfolgt ist.

Absatz 1 StGB13 vorliegt;
b.	 Vermögenswerte aus einem Ver-
brechen herrühren;
c.	 Vermögenswerte der Verfügungs-
macht einer kriminellen Organisation 
unterliegen; oder 
d. 	 Vermögenswerte der Terrorismus-
finanzierung (Art. 260quinquies Abs.1 StGB) 
dienen.

Art. 27 Abs. 4 und 5 (neu)

4 Die Selbstregulierungsorganisationen 
erstatten der Meldestelle unverzüglich 
Anzeige, wenn sie begründeten Verdacht 
schöpfen, dass:
a.	 eine strafbare Handlung nach 
Artikel 260ter Ziffer 1 oder 305bis StGB14 
vorliegt;
b.	 Vermögenswerte aus einem Ver-
brechen herrühren;
c.	 Vermögenswerte der Verfügungs-
macht einer kriminellen Organisation 
unterliegen; oder
d.	 Vermögenswerte der Terrorismus-
finanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) 
dienen.
13  	 SR 311.0
14  	 SR 311.0
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Art. 29

1 Die spezialgesetzlichen 
Aufsichtsbehörden, die Kontrollstelle und 
die Meldestelle können einander alle 
für die Durchsetzung dieses Gesetzes 
notwendigen Auskünfte erteilen und 
Unterlagen übermitteln.

2 Die kantonalen 
Strafverfolgungsbehörden melden der 
Meldestelle sämtliche hängigen Verfahren 
im Zusammenhang mit den Artikeln 260ter 
Ziffer 1, 305bis und 305ter StGB und stellen 
ihr Urteile und Einstellungsbeschlüsse zu.

3 Die Meldestelle orientiert die 
Kontrollstelle oder die zuständige 
spezialgesetzliche Aufsichtsbehörde 
über die Entscheide der kantonalen 
Strafverfolgungsbehörden.

5 Die Pflicht nach Absatz 4 gilt nur, soweit 
nicht bereits ein der Selbstregulierungsor-
ganisation angeschlossener Finanzinter-
mediär eine Meldung erstattet hat.

Art. 29 Sachüberschrift und Abs. 2
Informationsaustausch unter Behörden

2 Aufgehoben

 
 

Art. 29a (neu)	    Strafbehörden

1 Die Strafbehörden melden der Melde-
stelle rasch sämtliche hängigen Verfahren 
im Zusammenhang mit den Artikeln 260ter 
Ziffer 1, 260quinquies Absatz 1, 305bis und 
305ter Absatz 1 StGB15. Sie stellen ihr 
rasch Urteile und Einstellungsverfügugen 
inklusive Begründung zu.

2 Sie melden der Meldestelle zudem un-
verzüglich Verfügungen, die sie aufgrund 
einer Anzeige der Meldestelle erlassen 
haben.

15  	 SR 311.0

Art. 29a Abs. 3 und 4
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3 Sie können den spezialgesetzlichen Auf-
sichtsbehörden und der Kontrollstelle alle 
Informationen und Unterlagen erteilen, 
die diese im Rahmen der Erfüllung ihrer 
Aufgabe verlangen, sofern das Strafver-
fahren nicht beeinträchtigt wird.

4 Die spezialgesetzlichen Aufsichtsbe-
hörden oder die Kontrollstelle koordinie-
ren allfällige Interventionen bei einem 
Finanzintermediär mit den zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden. Sie nehmen 
vor einer allfälligen Weiterleitung der 
erhaltenen Informationen und Unterlagen 
Rücksprache mit den zuständigen Straf-
verfolgungsbehörden.

Art. 32 Abs. 2 Bst. a

2 Die Meldestelle kann Personendaten 
zudem entsprechenden ausländischen 
Behörden weitergeben, wenn ein Gesetz 
oder Staatsvertrag dies vorsieht oder 
wenn:
a.	 die Information ausschliesslich 
benötigt wird, um die Geldwäscherei oder 
die Terrorismusfinanzierung (Art. 260quin-
quies Abs. 1 StGB16) zu bekämpfen;

 

16  	 SR 311.0

Art. 32 Meldestelle

1 Für die Meldestelle richtet sich die 
Zusammenarbeit mit ausländischen 
Strafverfolgungsbehörden nach Artikel 13 
Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 
7. Oktober 1994 über kriminalpolizeiliche 
Zentralstellen des Bundes.

2 Die Meldestelle kann Personendaten 
zudem an entsprechende ausländische 
Behörden weitergeben, wenn ein Gesetz 
oder Staatsvertrag dies vorsieht oder 
wenn:
a. die Information ausschliesslich benötigt 
wird, um die Geldwäscherei zu bekämp-
fen; 

b. ein schweizerisches Ersuchen um 
Information begründet werden muss; 
c. es im Interesse der betroffenen Person 
liegt und diese zugestimmt hat oder deren 
Zustimmung nach den Umständen ange-
nommen werden kann.

3 Sie können der FINMA und der Eidge-
nössischen Spielbankenkommission alle 
Informationen ...

4 Die FINMA oder die Eidgenössische 
Spielbankenkommission koordinieren 
allfällige ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Art. 32 Abs. 3 (neu) 
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Art. 41	 Umsetzung

1 Der Bundesrat erlässt die zur Um-
setzung dieses Gesetzes notwendigen 
Bestimmungen.

2 Er kann die spezialgesetzlichen Auf-
sichtsbehörden sowie die Kontrollstelle 
ermächtigen, in Belangen von be-
schränkter Tragweite, namentlich in vor-
wiegend technischen Angelegenheiten, 
Ausführungsbestimmungen zu erlassen.

6.  Zollgesetz vom 18. März 200517

Art. 95 Abs. 1bis (neu)

1bis Im Rahmen ihrer Aufgaben unterstützt 
sie die Bekämpfung der Geldwäscherei 
und der Terrorismusfinanzierung.

17  	 SR 631.0

Art. 41 Vollzug

Die spezialgesetzlichen 
Aufsichtsbehörden und die Kontrollstelle 
erlassen in ihrem Zuständigkeitsbereich 
die zum Vollzug dieses Gesetzes 
notwendigen Bestimmungen, soweit 
diese nicht in angemessener Weise in der 
Selbstregulierung enthalten sind.

 
 

Art. 95 Nichtzollrechtliche Aufgaben

1 Die Zollverwaltung wirkt beim Vollzug 
nichtzollrechtlicher Erlasse des Bundes 
mit, soweit die betreffenden Erlasse dies 
vorsehen.

2 Sind Abgaben zweckgebunden, so zieht 
die Zollverwaltung ihre Erhebungskosten 
vom Rohertrag ab.

Art. 41 
 
 
 
 
 
2 Er kann die FINMA sowie die Eidgenös-
sische Spielbankenkommission ermäch-
tigen, in Belangen von beschränkter 
Tragweite, namentlich in vorwiegend 
technischen Angelegenheiten, Ausfüh-
rungsbestimmungen zu erlassen; Artikel 
16� bleibt vorbehalten.
 
 
 
 
 

�  	 nach Inkrafttreten des FINMAG: Art. 17

Mehrheit

Art. 41 Abs. 2

2 ...

                                   ... erlassen.
(Rest streichen)

Minderheit (Kaufmann, Geissbühler, 
Grin, Hochreutener, Schmid Barbara, 
Schwander)

3 Daten von Personen, welche eine 
Meldung erstatten, werden zum 
Schutz dieser Personen nicht weiter-
geleitet.
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II

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakulta-
tiven Referendum.

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttre-
ten.


